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Honorarzuschuss für Übungsleiter*innen, 
Trainer*innen, Helfer*innen mit max. 10,- Euro 
pro Zeitstunde.

Anschaffung von Sportmaterialien für integ-
rative Maßnahmen (10% Eigenanteil). Das Ma-
terial muss der Allgemeinheit zur Verfügung 
stehen und im Verein verbleiben.

Mieten für vereinsfremde Sportanlagen bei in-
tegrativen Veranstaltungen. Anrechnungsfähig 
ist die Grundmiete ohne Nebenkosten.

Fahrtkosten für den Transport von Teilneh-
menden (Hol- und Bringedienst), bei Nutzung 
eines Pkw mit bis zu 20 Cent pro Kilometer.

Förderung von Bildungsmaßnahmen; Kosten-
übernahme von breitensportlichen Lizenzlehr-
gängen für Menschen mit Migrationsgeschichte 

Verpflegung im Sinne einer Grundversorgung 
bei Veranstaltungen mit einem Zuschuss von 
max. 5,- Euro pro Person.

Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. 
Flyer, Plakate oder mehrsprachige Materialien; 
Freigabe durch den LSB mit Förderlogos zwin-
gend notwendig.

Sprachmittler*innen / Übersetzer*innen für 
Sportangebote und Veranstaltungen.

Zuschuss bis zu 20,- pro Person pro Tag für 
Übernachtung und Verpflegung bei integrati-
ven Ausflügen, Freizeitfahrten etc.

Die Antragsunterlagen erhaltet ihr nach einem 
Beratungsgespräch: 
ids@lsb-sachsen-anhalt.de, Tel. 0345 775 7788

Projekte von Sportvereinen, Kreis- und Stadt-
sportbünden, Landesfachverbänden und außer-
sportlichen Netzwerkpartnern werden mit max. 
1.000,- Euro gefördert.


